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Das tschechoslowakische Katasbalgesetz. 
Von Obervermessungsrat P r  a x 111 e i e r, Wien.  

Die besondere Aufmerl<Samkeit, d i e  dem Grundkataster seitens der 
tschechoslowakischen Regierung zutei l wird, f indet i hren ersten beredten Aus
druck in der Raschheit und Gründl ichkeit, mit der sich nach Kriegsende d ie  
Übernahme aller d iesen Verwaltungszweig betreffenden und i n  österre ichische m 
Besitze befind l ichen Archival ien vollzogen hat. Schon am 1 8. Mai 1 920 wurde 
das hauptsächlich im Artikel 93 des Staatsvertrages von Saint  Germain en Laye 
fußende sogenannte Prager Überei nkommen geschlossen und am 1 .  Oktober 
1 920 ratifiziert, das im Annex I I  d i e  Auslieferung des geodätischen und des 
topographischen Grundmateriales, im Annex III die Abgabe des Materiales des 
Grundsteuerkatasters behandelt. Es war aus d iesem Anzeichen zu schließen, 
daß die maßgebenden Kreise d ieses aus der alten österreichischen Monarchie 
hervorgegangenen Nachfolgestaates in Erkenntnis der Wichtigkeit  e ines nach 
modernen Grundsätzen geführten Liegenschaftskatasters ehestens an den 
weiteren Ausbau der vom alten Österreich übernommenen Einrichtung schreiten 
werden, und tatsächlich i st auch mit  dem am 30. Dezember 1 927 ausgegebenen 
83. Stück der „Sammlung der Gesetze und Verordnungen d es tschechoslowaki
schen Staates" unter Nr. 1 77 das Katastralgesetz publiziert worden, mi t  dem 
d ie  bisherige, vom alten Österrei ch übernommene, z ieml ich zerspl itterte Gesetz
gebung d ieses Gebietes der staat l ichen Verwaltung in e ine geschlossene Form 
gebracht worden i st; wohl wurde dabei an den in d iesen Gesetzen aufgestel lten 
Hauptgrundsätzen festgehalten, in Bau und Texti erung ward jedoch der Ge
setzesmaterie ein völ l ig veränderter Ausdruck gegeben, der nur an ganz wenigen 
Stel len, wie etwa am deutlichsten im  § 62, das alte Evidenzhaltungsgesetz, 
Grundsteuerregelungsgesetz und das Revisionsgesetz erkennen l äßt. 

Das Gesetz führt den Namen „Katastralgesetz" i nsoferne mit vollem 
Rechte, als es tatsächlich mit  Ausnahme von schwachen Ansätzen, die im Ver
laufe d ieser Ausführungen besprochen werden so l len, in keiner Weise über d i e  
Grenzl in ien hinausgeht, d ie i hm durch den an sich engen Begriff , ,  Grundsteuer-
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kataster, dessen Fortführung und En1euerung" gezogen sind. Wenn nun trotz 
dieser selbst oder durch den Zwang der Verhältnisse auferlegten Beschränkung 
das Gesetz außer den eine Art Einführung darstel lenden vier Artike ln zusammen 
mit den im I V. H auptstücke enthaltenen allgemeinen Übergangsbestimmungen 
volle 97 Paragraphen auf 29 Druckseiten umfaßt, so ist d iese Tatsache eine 
we itere Bestätigung, daß mit al ler Gründlichkeit  zu Werke gegangen wurde, 
auch als man die materiel len und die Verfahrens-Bestimmungen in Gesetzes
form gegossen hat. Es erweckt überhaupt den Anschein, als wäre es dem Ge
setzesgeber weniger um d ie  Knappheit des Ausdruckes, a ls um d ie  Absicht zu 
tun gewesen, die Best immungen des Katastralgesetzes in  aller Deutl ichke i t  und 
Verständl ichke it den beteil igten Kreisen näher zu bringen, was bei c\er vor
l i egenden Ausführl ichkeit auch i n  vollem Umfange erreicht werden muß; Aus
legungsschwierigkeiten wird d ieses Gesetz wohl kaum begegnen. 

Ausgezeichnet sche int die Gl iederung des Stoffes durchgeführt : D ie  Ein
l e i tung bi lden nach Artikeln geordnete Vorbestimmungen, mit welchen zahl
re iche Gesetze und Regierungsverordnungen ganz oder tei lweise aufgehoben 
oder abgeändert werden und die Durchführung des neuen Gesetzes dem Finanz
minister übertragen wird, der aber nach Notwendigkeit das Einvernehmen mit  
den Ministern für Justiz, des Innern, für Landwirtschaft, für öffentl iche Ar
beiten, für nationale Verteid igung und für Schulwesen und Volkskultur zu 
pflegen hat, wiederum ein Beweis für die mannigfa ltigen Beziehungen des 
Grundkatasters zu anderen Zweigen der öffent l ichen Verwaltung. 

Das erste H auptstück gibt in s icheren Zügen d ie  Organisationsbestim
mungen und enthält die namentl iche Anführung der· mit dem Grundkataster 
befaßten Verwaltungsstel len, ihm folgt im zweiten H auptstücke d ie  Erklärung 
von Wesen, Zweck und Anlegung d ieser zum Verwaltungsgrundbestande jedes 
Kulturstaates gehörigen Einrichtung, das dritte Hauptstück gibt auf bre itester 
Grundlage die bis ins e i nzelne gehenden Vorschriften über d ie  Fortführung 
und endl ich bringt das vierte H auptstück Übergangsbestimmungen, w i e  s ie 
vermutlich i n  den besonderen Verhältn issen i n  der tschechoslowakischen Repu
bl ik begründet sei n  dürften. 

Was nun zunächst die behördl iche Verfassung anlangt, so ist zu bemerken,  
daß im  § 1 des neuen Gesetzes ke i n  Unterschied i n  der Ressortangehörigke i t  
d e s  Katasters, der bemerkenswerterweise w i e  i n  Österreich auch „ Grund
kataster" und nicht mehr Grund-Steuer-Kataster heißt, e ingetreten ist, denn 
wie im  § 1 2  des alten Evidenzhaltungsgesetzes i st auch hier der Katastral
d ienst dem Finanzministerium unterstellt, nur sind aus den exponierten Ver
messungsbeamten die Katastralvermessungsämter geworden, womit das Gesetz 
dem Zuge der Entwicklung d ieses staatl i chen Verwaltungszweiges folgt, und 
auch die . Katastralmappenarchive erlangen ihr gesetzl iches Bestandsrecht; 
beiden Stel len zeichnet das Gesetz in großen Zügen ihren Wirkungskreis vor, 
dagegen sind Festsetzung von Sitz und Sprengel der Katastralvermessungs
ämter dem Verordnungswege überlassen .  

Einen besonders breiten Raum nehmen d ie  gesetzl iche11 Postulate über 
Begriff und Zweck des Grundkatasters im  allgemeinen (§§ 2 und 3) und über 
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den Begriff „ Grundstück" im besonderen (§ 4) e in; die Definition des „ Grund
stückes" im § 4 hat i hre Wurzeln im § 9 des kaiserl. Patentes vom Jahre 1817, 
betreffend d i e  Anlage des stabilen Katasters, sowie im § 2 des Grundsteuer
regelungsgesetzes, R. G .  BI. 88-1869, und gibt im Vere ine mit dem im Absatz 4 
behandelten Sonderfalle e iner nur durch grundbuchsrechtliche Stellung hervor
gerufenen Grundstücksbildung e ine erschöpfende Aufzählung aller für die Ver
messung als „ Parzelle" entscheidenden Merkmale. Warum aber die geometri
sche Darstellung des in der Natur bef indlichen „ Grundstückes" , das im Abs. 1 
se ine Definition findet, im Augenblick seiner Inkatastrierung nach Abs. 2 un
vermittelt „ Parzelle" benannt wird, bedürfte einer besonderen Erklärung. Die 
im Abs. 3 für Parzellenausscheidungen gegebenen Beschränkungen im Flächen
ausmaße sind ebenfalls aus dem Regelungsgesetze übernommen worden.  Weit
gehend i st im § 5 angegeben, welcher Art die Eintragungen im Kataster be
treffend jeder Parzelle sein müssen, und wenn sich darunter auch Angaben 
befinden über das auf dem Grundstücke bestehende Naturdenkmal, die im 

§ 15 noch beispi elhaft angeführt sind, so ist damit auch der kulturhistorischen  
Bedeutung der Katastralvermessung erfreulicherweise gesetzlicher Ausdruck 
verliehen worden.  Nach Wissen des Verfassers ist diese nicht unbedeutende 
Sonderaufgabe des Grundkatasters zum erstenmal in e inem Gesetze verankert 
und steht bis auf d i e  schon vor längerer Zeit erlassenen „Richtlinien  für den 
Eintrag geschi chtlicher Örtlichkeiten in den hessischen Kataster" ohne Beispiel 
da. Daß im § 6 unter lit. C außer dem Vermessungs- und dem Schriftoperate 
als dritter Bestandteil des Grundkatasters noch die Urkundensammlung an
geführt wird ,  scheint e ine Nachbildung des Grundbuchsgesetzes zu sein; in 
wieweit  sich an  d iese Bestimmung Rechtsfolgen knüpfen können,  läßt sich auf 
den  erste n  Moment wohl n icht abschätzen; eine davon wird im Laufe der fol
genden Ausführungen als Möglichkeit  erwogen. 

Die Katastralgemeinde i st im § 7 z um Katastralgebiet geworden, das zu
folge Abs. 1 nach wie vor die Verwaltungseinheit des Grundkatasters bildet, 
u n d  erfährt e ine sehr eingehende Festlegung i hrer Merkmale, d ie  hauptsächlich 
i n  topograph ischer Geschlossenheit und in i hrer Zugehörigkeit  als Ganzes zu  
e iner  politischen Ortsgemeinde bestehen; auch d ie  Einteilung nach Fluren, den  
b i sherigen Rieden, i st beibehalten geblieben. D ie  im § 58 des alten Evidenz
haltungsgesetzes erklärte Öffentlichkeit des Grundkatasters wird im § 8, Abs. 1, 
neuerl ich ausgesprochen und im Abs. 2 sogar etwas er�eitert im Sinne der bis
herigen, jedoch nur durch Finanzministerialerlaß gestatteten Übung, Notizen 
entnehmen zu dürfen; im übrigen blei bt aber die Gebührlichkeit von Ab
schriften und Kop ien  aufrecht. Dagegen i st im dritten Absatze d i e  Erteilung 
des Rechtes, Teile des Grundkatasters oder deren Kop ien  zu vervielfältigen, 
dem Finanzmin isterium vorbehalten worden, mit anderen Worten: es i st durch 
d i ese Bestimmung e ine Art Urheberrechtsschutz im Sinne des Gesetzes vom 
26. Dezember 1895, R. G. BI. 197, geschaffen, dessen die Druckerzeugnisse des 
Grundkatasters bisher entbehrt haben. 

Nach den in den §§ 1 bis 8 die Gesetzesmaterie in großen Zügen charak
terisierenden Bestimmungen gibt der § 9 e ine Erklärung des „Katastralver-
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fahrens'', d. i. d i e  Vermessung und Lokalerhebung anläßlich der „Anlegung" 
und „Erneuerung" des Katasters, der e ine weitere, mehr weniger pop ulär
wissenschaftl iche Erläuterung des Begriffes „ Katastralvermessung" i m  § 10 
folgt. D i e  be i  den Fortführungserhebungen nach altem Gesetze vorgesehenen 
Sachverständigen sind aber im  § 9 zu  Mitgl iedern e iner Kommission geworden, 
an deren Zusammensetzung sich jedoch gegen früher nichts geändert hat, 
ebenso w i e  auch der Vermessungsbeamte den Vorsitz beibehält; dagegen ist 
aber e ine Erweiterung durch Zuziehung von Mitgliedern mit beratender St imme 
vorgesehen, d i e  je nach Art der  betreffenden Erhebung aus Sachverständigen 
al ler Zweige der Landwirtschaft, der Denkmalpflege usw. bestehen. Im übrigen 
enthält der § 9 d i e  sehr ausführliche Geschäftsordnung dieser Kommission für 
das Katastralverfahren, das mit einer bemerkenswerten Einschränkung auch 
gemäß § 61 atif d ie  Erhebungen und Vermessungen be i  der Fortführung, d ie  
im I I I .  H auptstücke des  Gesetzes e infach „ Führung" genannt wird ,  anzu
wenden i st ;  d iese auch in Österreich viel erörterte Einschränkung besteht darin, 
daß bei  den Fortführungsmessungen der Kommission nur ein Vertrauensmann 
angehört womit scheinbar rler Zeitnot der bäuerl ichen. Bevölkerung, d ie  sich 
besonders während der Erhebungsmonate geltend macht, Rechnung getragen 
wird. 

D er § 10 ist noch aus einem besonderen Grunde der Erwähnung wert. 
Es ist dar in d ie  Rede von einer die Triangulierungsarbeiten in Evidenz führen
den Zentra lbehörde ,  die im Einvernehmen mit namentl ich angeführten Mini
sterien, darunter auch dem Finanzministerium, d ie  Anleitungen zur Ausführung 
der Katastralvermessungsarbeiten festzusetzen und nach § 50 dem Finanz
min isterium die Triangul ierungsgrundlagen zu l i efern hat. D araus ist zu schl ie
ßen, daß wohl e in  gewisser Zug zur Vereinheit l ichung des staatlichen Ver
messungswesens besteht, d ie  e inheitl iche Leitung aber n icht i n  der Hand der 
Katasterverwaltung ruht, sondern von e iner, vie l le icht sogar außermin iste
riel len, e inzigen Behörde ausgeübt wird, die jedoch noch n icht geschaffen ist, 
da  § 97, Abs. 7 ,  Bestimmungen enthält darüber, welche Stellen zunächst als 
d iese Zentralstelle anzusehen sind. 

Aus den in den §§ 11 bis 15 breit gehaltenen Best immungen über d i e  
„ Gegenstände der  Vermessung", d i e  i m  wesen tl ichen n ichts anderes s i nd  als 
d ie  Übertragung der unter gleichem Titel vere in igten §§ 27 bis 30 der Meßtisch
i nstrukt ion i n  das Gesetz, ragt aber d ie  ausdrückliche Verpflichtung empor, 
daß Gemeinden und Grundbesitzer i hre Gemeinden- und Besitzgrenzen zu ver
marken haben, und zwar n icht bloß anläßl ich der Neuanlegung oder Erneuerung 
des Katasters, sondern diese Verpfl i ditung wird im § 68 auch auf die im Fort
führungswege zu behandelnden, neu entstehenden Besitzgrenzen ausgedehnt. 
Damit  tritt also auch d ie  tschechoslowakische Republ ik noch vor Österreich 
in d i .e Reihe jener vielen, vor al lem fast aller deutschen Staaten, d ie  e ine  dauer
hafte Vermarkung als d ie  selbstverständl iche und unerläßliche Voraussetzung 
für eine rechtssichernde Katastervermessung ansehen und nebstbei noch von 
der wirtschaftl ichen Erwägung gele itet sind, daß e ine mit so großen Kosten 
verbundene Aufnahmsarbe it  ohne dauernde Festlegung der Grenzen infolge der 
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sonst i n  natürlicher Weise e intretenden Grenzverschiebungen in wenig Jahren 
scf10n zu e iner  sehr problematischen Unterlage der Grundbücher gemacht und 
damit auch zwingend wieder erneuerungsbedürftig wird. Erwähnenswert 
scheint  noch, daß zufolge Abs. 3 des § 1 4  d ie  katastra le  D urchführung der Ab
te i lung e ines Grundes auf Baublöcke von der baubehördl ichen Genehmigung 
abhängig gemacht wird, das Gesetz somit sich den neuzeit l ichen Forderungen 
betreffend Stadtplanung und Siedelungswesen zeitgemäß anpaßt . 

Der nächste, d ie  §§ 1 6  b is  27 umfassende und mit  „ Gegenstände der 
Erhebung" überschriebene Abschnitt gewährt der Ab- und Einschätzung der 
Grundstücke breitesten Raum, erläutert den Begriff „ Katastralertrag" sowie 
d ie  - im übrigen gemäß § 2 von der alten Abschätzung des Jahres 1 896 un
verändert übernommenen - Tarifsätze und die Klassifikationsd istrikte, setzt 
d i e  Kulturgattungen des Grundsteuerregulierungsgesetzes mit  Ausnahme der 
Alpen neuerdings fest, greift wieder auf d ie „ Mustergründe" zurück und gibt 
schl i eßl ich im § 23 sehr deutl iche Winke für die Bonitätsklasseneinreihung. 
In al len d iesen D ingen folgt das Gesetz den vom Regelungs- und Revisions
gesetze dem Katastralwesen aufgeprägten Spuren ,  wie denn überhaupt die 
Ausführli chkeit  d ieser Gesetzesstellen den noch immer bestehenden i nn igen 
Zusammenhang mit der Grundsteuergesetzgebung deutl ich erkennen läßt .  
Ob d iesem Zusammenhange durch d ie  Einführung e ines neuen Katastralbegriffes 
„ Ueberschwemmungsgebiet" noch verstärkter Ausdruck verl iehen werden sollte 
oder ob d ies eine notwendig erschienene Ergänzung des Katasters aus wasserbau
technischen Rücksichten bi ldet ,  läßt s ich aus dem Grunde hier schwer beurte i len, 
da  das „ Überschwemmungsgebiet" keine besondere Kulturgattung nach § 2 1 ,  
A a-h bi ldet und auch im  weiteren Verlaufe des Gesetzes mit Ausnahme des 

§ 37, der die Fortführung der Veränderungen auch d ieses Gegenstandes der 
Katastralvermessung anordnet, nicht weiter erwähnt wird; es scheint d iese 
Eintragung daher rein demonstrativen Charakter zu haben, zu welchem wahr
sche in l ichen Schlusse auch die Überlegung führt , daß unter den im § 1 9  auf
gezählten Gesichtspunkten für d ie  Errechnung des Reinertrages sich ni chts 
f indet ,  wonach d ie  Lage e ines Grundstückes in e inem solchen Gebiete von Ein
f luß ist .  Sehr vortei lhaft ersche int es ,  daß die katastrale Behandlung der Sub
struktionen, der Superädif idif ikate, der Baurechte, der materiell geteilten Häuser 
und der Überwölbungen im § 1 6, Abs. 2, in kurzen Worten klargelegt wird, 
dagegen wäre nach Empfindung des Verfassers der Inhalt des § '17, der d ie 
geodätische Def in it ion des Flächeninhaltes e iner Parzel le g ibt ,  schon mit  Rück
sicht auf d i e  darin vorkommende Erwähnung der Bezugsfläche besser im § 1 0  
untergebracht gewesen, wenn es überhaupt für notwendig erachtet wird, d iese 
Best immung i n  das Gesetz aufzunehmen.  

Die tschechoslowakische Rep ubl ik hat als erster der aus dem Gebiete 
der österreichischen Monarchie entstandenen Nachfolgestaaten den. Vermar.
kungszwang e ingeführt und damit in der Katastralgesetzgebung . auf dem 
Gebiete des a lten Österre ich führende Stellung erlangt, welchen .Vo.rspnmg sie 
i n  weiterer Folge durch die Erlassung gesetzl icher Bestimmungen über die 
obl igate Neuvermessung von Katastralgebieten noch vergrößert.:; Der § 28 
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gibt d i e  Gesichtspunkte a11, die für eine Erneuerung des Katastraloperates, 
gleichgültig, ob Schrift- oder Vermessungsoperat, maßgebend sind und .enthä l t  
im Zusammenhang mit  den §§ 56 und 96 auch d ie  Regelung der Kostenfrage, 
an der auch d i e  Gemeinden beteil igt sein werden. D as neuentstandene Ka
tasfra loperat  ist gemäß § 29 durch drei  Tage aufzulegen, um den Grundbesitzern 
Gelegenhei t  zu geben, Einsicht zu nehmen und Einsprüche anzubringen; d iese 
Offenlegungsfrist ist offenbar der i m  § 14 des Gesetzes vom 25. Jul i  187 1, R. G. BI. 
Nr. 96, über d i e  Anlegung und Richtigstel lung der Grundbücher festgesetzten 
2. Ediktalfrist nachgebildet, nur erscheint  sie im Vergle iche zu d ieser, d i e  n icht 
kürzer a ls  sechs Monate se in darf, wohl als etwas zu kurz bemessen. Nach ihrem 
Ablaufe wird über Einwendungen, die n icht schon vom Vermessungsbeamten 
sofort berücksichtigt werden konnten, von der Finanzlandesd irekt ion entschieden 
und von ihr auch der Tag festgesetzt, von dem an das neue Katastraloperat 
Gültigkeit  erlangt. Zwischen d iesen beiden Terminen besteht im Gesetze woh 1 
keine  unmittelbare Relation, es ist aber anzunehmen, daß d ie  „ Gültigkeit" 
erst nach Erled igung aller Einsprüche beginnt. Einer näheren Erklärung be
dürfte dagegen der Ausdruck „ Gült igkei t". Im § 3 bzw. § 5 des vorerwähnten 
Grundbuchsgesetzes ist ausdrückli ch gesagt, daß von dem mit dem 1. Edikte  
kundgemachten Tage an  der Grundbuchsentwurf a l s  Grundbuch zu behandeln 
i st. Das  hat i n  d ieser Anwendung se ine besondere Bedeutung wohl darin, als 
beim Grundbuche ja der Tag e iner Eintragung von Bedeutung se in kann und 
deshalb mit besonderer Vorsicht, die sich aus dem Wortlaute des § 4 näher 
erklärt, umgeben sein muß, die beim Kataster jedoch, wie man meinen sollte, 
überflüssig wäre. Man ist daher fast versucht, d iesem Rechtssatze die Auslegung 
zu geben, daß das Katastraloperat von d iesem Tage an  die Beweiskraft e iner 
öffentl ichen Urkunde erlangt. Wenn aber dies der Fall ist, dann müßte dieser 
Grundsatz kl ipp und klar formuliert werden, denn damit erführe der Kataster, 
zumindest aber zufolge § 6, Punkt C, wonach auch d i e  Urkundensammlung 
e inen wesentl ichen Bestandteil des Katasters bi ldet ,  das Planoperat und die 
seine Grundlage bi ldenden Fe ldskizzen (Urhandrisse) eine neue Rechtsbewertung, 
d ie  geeignet sein dürfte, ihn über seine b isherige Bedeutung zu hebe11 und ihn 
schon fast den deutschen Katastern gleichzustellen. 

Ungemein e ingehend  si nd  die im II. Hauptstücke vere in igten Best im
m ungen über d i e  Führung  des Gru ndkatasters gehalten. Der  § 30 zählt wieder 
a l le  jene  Veränderungen als Gegenstand der Führung des Grundkatasters 
auf, w i e  s ie i m  § 2 des Evidenzhaltungsgesetzes und im § 9 des Revisions
gesetzes e nthal ten sind, fügt aber unter Punkt f) noch die Veränderungen 
in der „Bonitätsklasse" hinzu, auf d ie  im  Nachfolgenden n och näher zurück
zukommen se in wird. Es verdient bemerkt zu werden, daß d i e  neue Text i e rung 
gegenüber  dem § 2 des alten Evi denzhaltungsgesetzes feines Sprachgefühl 
verrät ,  da  s ie in den „Richtigste l lungen" keine  Verä nderungen s ieht, sondern 
ausdrückl i ch besagt, daß der Grundkataster u .  a. auch durch Ber ichtung von 
Fehlern mi t  dem Stande i n  der Natur  i n  ständiger Übere inst immung zu  halt en  
i st; umso befremdender berührt es daher, daß  im  Punkte f )  von  Veränderungen 
der  „Bonitä tskl assen" d ie  Rede ist ,  obwohl es si ch, wie  aus der Fassung 
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des § 36 hervorgeht, u m  Änderungen ln der Ertragsfahigke i t  handelt  und  d i e  
Bon i tä tsklassenänderung eigentl ich erst e ine  Folgeerscheinung sekundärer 
Nahtr, nur mehr der Ausdruck einer verwaltungstechnischen Verfügung auf 
Grund e iner e rhobenen Verän derung am Katastralobjekte ist .  

Mit  der d iesem ganzen Gesetze e igenen Ausführl i chkeit  wird nun i n  
den folgenden §§ 3 1 -41  jede e inzelne d ieser Änderungen bzw. jeder Anlaß 
zur Änderung des Operates des näheren erläutert und im  nachstehenden 
sol len nun d i e  s ie  betreffenden gesetzli chen Best immungen ihrer Haup t
snche nach kurz besprochen werden .  

§ 3 1  hat  den mehrfachen Entsche idungen des Verwaltungsgerichtshofes 
Rechnung getragen und das Entsche idungsrecht über Umfang und Gesta l t  
der  Katastra lgebiete i n  d ie  Hände der Katasterverwaltung gelegt; das  nur 
dann an  d i e  pol i t ische Oberbehörde übergeht, wenn dadurch auch pol i t i sche 
Gemeindegrenzen berührt werden .  Sogar das gemäß Art. IV der Vorbest im
mungen ohnehin zu pflegende  Einvernehmen mit  den betei l igten Min ister i en  
w i rd  für  den  Fal l ,  a ls  über die Änderung zwischen Finanz- und justi tzbehörde 
Meinungsverschiedenheiten bestehen sollten, nochmals ausdrückl ich an
geordnet .  

Der Inhalt  des § 32 kann nur im  Zusammenhange mit  dem Abs .  1 des 
§ 1 6  und den §§ 3 1 2, 3 1 6  und 32 1 a b G B, von denen ihre Gült igkeit im 
Republ ikbere iche vorausgesetzt wird, besp rochen werden .  Laut ,  Abs .  1 des 

§ 1 6  ist im Grundkataster der „rechtmäßige" Besitzer e i nzutragen und nach 
§ 32 ergibt s i ch e ine Änderung des Besitzers durch die „vol lendete" Über
tragung des Besitzes. Der § 1 6  schei n t  s ich sohin auf d i e  Auffassung des Er
l asses des Finanzminister iums vom Jahre 1888 zu gründen ,  daß unter dem 
„faktischen" Besitzer des § 1 des alten Evidenzhaltungsgesetzes der „recht
mäßige" Besitzer im S inne des § 3 1 6  ab GB zu verstehen sei; da aber n ach 

§ 32 1  a b G B  der rechtmäßi ge Besitz eines d ingl ichen Rechtes auf unbewegl iche 
Sachen nur ·durch die ordentl i che Eintragung in das öffentl i che Buch er langt 
wird,  so kann zufolge d iesem Finanzmin isterialer laß und damit auch, durch 
den § 1 6  der katastrale Besitzer nur der gru n dbücherli che Eigentümer sein ,  
womit  aber  d i e  im  § 42 ,  Abs .  4 ,  wieder aufsche inende Best immung der  § 44 
a lten Evidenzhaltungsgesetzes, demzufolge e in  vom Kataster abweict1ender 
Stand des Grundbuches im Katastraloperate ersi chtl .i ch zu machen ist ,  e igent
l i ch gegenstandslos wird, denn solche Differenzen s ind be i  d ieser Auffassung 
natürl i ch ausgeschlossen .  Da nun nach dem§ 32 d ie  „vollendete" Besitzüber
tragung Gegenstand der Führung des Grundkatasters ist, so kann bei strenger 
Auffassung die katastrale D urchführung erst n ach grundbücherl icher Ein
verl e ibung stattf inden, denn durch die Abstandn ahme vom Begriffe „fakti
scher Besitz" und be i  dem Fehlen einer näheren Erklärung der „vol lendeten 
Besi tzesübertragung" und des „rechtmäßigen Besitzes" kann auf e ine Bes itz
e rwerbung in katastra lem S inne wohl n i cht mehr der§ 3 1 2  a b G B  angewendet  
werden ,  der bisher d ie Handhabe zur Beurtei lung des  Zutreffens a ller für d ie  
„vollzogene Besitzübertragung" i n  Betracht kommender Momente geb i ldet  
hat. Im Interesse e iner  möglichst erl e i chterten H andhabung der Vorschriften 
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durch d ie  I. I nstanz müßte d iese Auffassung als e in  Fortschritt angesehet1 
werden, denn d ie  oberstgerichtl iche Entscheidung vom 1 1 .  September 1 9 1 3, 
Z. 9688, beweist wohl zur Genüge, wie außerordentl i ch vie lse it ig d ie  Merkinale  
des „fakti�chen Besi tzes" beschaffen s ind und wie  schwierig d ie  Erkennung 
oft  se in  kann. Nun  s ind aber  nach § 68 bzw. nach § 86 f )  cc) solche Besi tz
ä nderungen im Kataster ohne Abwarten des gerichtl i chen Beschlusses durch
zuführen ,  es sche int  a l so die b isherige Unklarheit in  d ieser Beziehung weiter
zubestehen ,  was be i  der sonstigen Klarheit d ieses Gesetzes e igentl ich wunder
n immt.  

Ein  Akt besonderer Vorsicht ist der § 33 ,  i n  dem entsprechend dem 
Punkte A c) des § 3 1  ganz al lgemein festgelegt wird, welcher Art d ie  Ver
änderungen im  Gegenstande der Vermessung sein können ,  d ie  jedoch wohl 
m i t  ganz geringen Ausnahmen, wie etwa die Änderu ng e ines Gebäudegrund
risses i m  H ofraume, ohneh in  unter den übrigen angeführten Änderu ngen 
subsumiert erscheinen. 

D i e§§ 34 und 35 enthalten die D arstel l ung der Merkmale der dauernden 
Objekts- und Kultur-Änderungen und unterscheiden s ich im  Pri nzipe n i cht 
von den bezügl i chen Best immungen des § 5 Evidenzhal tungsgesetzes und 

§ 9 Revisionsgesetzes, sind jedoch kürzer gefaßt. 
Die Behaupütng von vorh in ,  daß d ie  tschechoslowakische Repu bl ik  

i n  der Modernis ierung ihrer Katastergesetzgebung i nnerhalb der Grenzen 
von Vorkriegsösterre ich führende Ste l lung erreicht hat, erfährt mit der im  

§ 36 angeordneten Berücksi chtigung dauernder Änderungen i n  d e r  Ertrags
fähigkeit e inen weiteren ,  i m  Vereine mit  dem H i nweise auf d ie  Aufstel lung 
des Vermarkungszwanges und der ob l igatorischen Neuvermessung den 
dr i t ten Beweis. Es wird damit  keineswegs behauptet, d aß n icht auch anderswo 
d i ese lben Neueru ngsbestrebungen bestehen; es b le ibt aber dennoch Tatsache, 
daß d ieses Staatswesen mit der gesetzl ichen Formgebung und mit der Neu
gesta ltung des Katasters a l len anderen Nachfolgestaaten vorangeei lt  ist  
u nd qadurch für jen e  Länder, in denen sich d ieser zeitgemäßen Anpassung 
H indernisse entgegenstel len,  zum Vorbi lde wird. Wie al le vorangeführten 
Neuerungen, so ist  auch d ie  i m  § 36 angeführte Berücksi chtigung der Ertrags
klassehänderungen bei g le ichgebl iebener Kultur vom heute al les beherrschen
den Grundsatze der mögli chsten Vereinfachung und Ersparungen d ikt iert. 
D as Grundsteuerregelungsgesetz R. G. BI. 88-1 869 trifft im § 41 d i e  Vorkeh
rung, d aß a l l e  1 5  Jahre e ine  Revision des Ab- und  Einschätzungsergebn isses 
stattf inde.  D ie  erste dieser Revisionen hat unter der Berücksichtigung, d aß 
das n ach vorerwähntem Gesetze durchgeführte Abschätzungs- und Rekla
mationsverfahren im Jahre 1 882 geendet hat, vol lständ ig  ze itgerecht auf Grund 
des Gesetz es R .  G. BI .  1 2 1 - 1 896 unter  ungeheurem Aufwande administrativer 
und damit auch geld l i cher Mittel stattgefunden und eine a l lerdings wünschens
werte Ergänzung der Ergebn isse dadurch gebracht, daß sowohl d i e  Schätzungs
Tarife ü berprüft a ls  auch i n  der Einzele inschätzung Irrtümer und faktische 
Änderungen in der Ertragsfähigkeit berücksichtigt worden sind; außerdem 
ist von d iesem Jahre an ein vom Evidenzhal tungscl i enst gehandhabtes, e in-
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faches, ersti nstanzl iches Verfahren für ,d i e  laufende Berücksichti gung der 
Änderungen in der  Kulturgattung ei ngeführt worden; d ie  Berücksichti girng 
geänderter Ertragsfähigkeit b l i eb jedoch n ach wie vor dem schwerfä l l igen  
und kostspie l igen Gesetzeswege vorbehalten. E ine  zweite ,  im Jahre 1 9 1 0  
fäl l ige Revision hat n icht mehr stattgehabt und wurde auch vom Finanz
minister ium gelegentl i ch e iner Interpel lat ion abgelehnt. Be i  d iesem Stande ist 
es auch gebl ieben und es ist wohl mit gutem Grunde anzunehmen, daß sich, 
wi e anderwärts, auch in der tschechoslowakischen Republ ik der Wunsch 
nach e iner  Überprüfung der Einschätzungen immer l auter und machtvol ler  
geäußert hat und schließli ch mit dem bloßen Hinweise auf d ie Güte des 
ursprüngl ichen Operates n icht mehr zum Verstummen gebracht werden 
konnte. (Schluß folgt.) 

Allgemeine mathematische Theorie der Umfahru.ngs
planimeter in vektor-analytischer ·Darstellung. 

Von Ing. Dr .  t echn. Karl U 1 b r i c h .  
(Schluß.) 

X. B e s t i m m u n g d e r L i n i e n i n t e g r a l e u n d d e r e n R e 1 a
t i o n m i t d e r  A b l e s  u n g a n d e r I n t e g r i e r r o 1 1  e.  

In d iesem Abschnitte werden d ie  im Abschnitte Vll angekündigten Rela
tionen zwischen den Trajektorien mathematisch durchgeführt. Wenn man 
annimmt, daß sich d ie  Integrierrol le im Abstande 1b1 von B befindet (siehe Fig. 7), 
bestehen folgende Beziehungen, wobei  d() d ie  tatsächl i che Ablesung an der 
Integrierrol le ,  dfh das Bogenelement der orthogonalen Trajektorie durch B 
und db die tangentiale Änderung von b darstel lt .  

1 d(_h 1 - 1 db 1 = 1 d() 1 • • • . . . . . . 1 )  
.r 1 d()2 1 = .r 1 d() 1 + .r 1 db 1 • • • • • • • • 2) 

jetzt können wieder zwei Unterfäl le e intreten .  Erstens „ohne vol le  Umdrehung" 
und zweitens „mit  voller Umdrehung" des Stabes. 

l. Ohne vol le  Umdrehung des Stabes. 

I 1 db 1 = o . . . .. . . .. . . .  3) 
r 

D a  d ie  obere und untere Grenze d ieses bestimmten Integrals gleich i st, fäl lt 
d ieser Ausdruck weg. 

I 1 d92 1 = I 1 df> 1 
r r 

. .. . . .  XXI) 

D i ese Gle ichung ist wichtig und besagt folgendes: Wenn der Fahrarm 
keine vol lständige Umdrehung um sich selbst beschrei bt, so ist bloß nötig, 
die Länge einer b e 1 i e b i g e n  orthogonalen Trajektorie mittels der Integrier
rol l e  zu best immen.  Da in d iesem Fal le alle Trajektorien gle ich lang s ind, ist 
es gleichgültig, wo d ie  Integrierrol le angebracht ist, wenn nur deren Achse 
p aral le l  zum Fahrarm i st. 
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nahme, mit Er dbebenbeobachtungen, ander e A bteiiungen mit Beobachtung der 
Gezeit en und St r ömungen, A bteilungen für Lotungen von Vermessungsschiffen 
aus (hauptsächlich das Echolot ist in Verwendung) . Dabei wir d der St andor t 
des Schiffes dur ch Radiopeilungen er mitt elt. 

A nschließend an die Tr iangulier ung und Polygonisier ung wer den topo-
graphische Aufnahmen gr ößt en Umfanges ausgeführ t. (Schluß folgt.) 

Das tschechoslowakische Katasbalgesetz. 
Von Ober vermessungsr at P r  a x m e i e r , Wien. 

(Schluß.) 
Nat ür lich mußt e von allem A nfange an dar an gedacht werden, ebenso 

wie für die laufende Inkat ast r ier ung der Kult ur änder ungen auch diese A rt von 
Änder ungen dur ch ein leicht flüssiges und vor allem kost enspar endes Ver 
fahr en in er st er Inst anz behandeln zu können und der § 36 des t schechoslowa
kischen Kat ast r algeset zes st ellt nunmehr eine ebenso naheliegende wie ein
fache Lösung der Fr age dar , indem er diese Ert r agsklassenänder ungen den 
dauer nden Kult ur änder ungen gleichst ellt , das heißt , für sie . dasselbe Er 
hebungs- und Dur chführ ungsver fahr en anor dnet , wie es für die Fest st ellung 
der Kult ur änderungen vor gesehen ist . Es wir d unser er neuen Zeit mit ihr em 
Dr ange nach Ver einfachung und ihrem r icht igen Gefühle für die Ver antwort
lichkeit administ r at iver Verwalt ungst ät igkeit wohl für immer unbegr eiflich 
er scheinen, warum nicht schon das Revisionsgeset z des Jahres 1 896 diese 
selbst ver st ändliche Einführ ung get r offen hat und man kann eine Er klärung 
nur dar in finden, daß die Wir kung einer solchen Ver einfachungsmaßnahme 
nicht r icht ig beurt eilt wor den ist oder die gr undsätzliche Bedeut ung unver 
ändert er Einschät zungser gebnisse zweifellos über schät zt hat , zu welchem 
Unt er lassungsfehler man noch die Inkonsequenz fügt e, daß man die Ein
schätzung der geändert en Kult urgatt ungen dem laufenden Fort führ ungsdienst 
über antwort et e  und damit ohnehin schon in das fest geschlossene Gefüge 
einheit lichen Schät zungsvor ganges Br esche schlug. jedenfalls ist der § 36 
ein neuer licher Beweis für den neuen Geist des Kat ast r alver messungswesens 
in der t schechoslowakischen Republik, der sich von über kommenen Bedenken 
und Hemmungen fr eigemacht hat , zum Nutzen der gr undbesit zenden Bevöl
ker ung und nicht zulet zt auch des St aat shaushalt es. Der § 37 behandelt kur z 
die vom kat ast r alen Ver messungswesen zu ber ücksicht igenden Änder ungen 
eines Über schwemmungsgebiet es, eines Baur echt es oder der sonst igen Gegen
st ände, wor auf in den §§ 38 bis 4 1  eine sehr eingehende Dar st ellung der Un
genauigkeit en und Fehler folgt , wobei der § 38 ganz allgemein für die Beur 
t eilung von A ngaben des Kat ast r aloper at es als Fehler und Ungenauigkeit en 
ausdrücklich vor ausset zt ,  daß sie weder zur Zeit der A nlegung, noch spät er hin 
mit dem St ande in der Nat ur über eingest immt haben, eine Er klär ung, ·die 
wohl schon aus dem Begr iffe „Fehler " selbstt ät ig gefolgert werden müßt e 
und daher mehr oder weniger nur er läut er nden Wert besit zt . 
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Selbstver ständlich wird der im § 1 1  des alten Evidenzhaltungsgesetzes 
aufgestellte Gr undsatz, daß Gr undbuch und Gr undkataster in steter Über 
einstimmung zu er halten sind, neuer lich, und zwar im § 4 2  ausgespr ochen; 
daneben enthält dieser Par agr aph auch noch die Bestimmungen des § 3 
des Gesetzes R. G. BI. 82-1883, betr effend die Einleitung des Ver fahr ens zur 
Herstellung der Gr undbuchsor dnung auf Grund einer Veränderungsanzeige 
der Katastr albehör de, sowie den Teil der Par zellenteilungsnovelle, der von 
der A usfer tigung und dem Beischluß eines Planes an den Gr undbuchsbeschluß 
handelt, wogegen der Teil mit den grundlegenden Vor schr iften über die 
zur A usfer tigung von Plänen ber echtigter Stellen er st später folgt. Diese 
Zer r eißung der Parzellenteilungsnovelle und ihr e getrennte A nor dnung er 
forder t ein Rückschlagen im Gesetze, denn die dem § 23 alten Ev. Ges. ent
nommene gr undsätzliche Bestimmung, daß die Ver messung durch den Be
amten bei Vor liegen des Planes eines Ziviltechniker s  entfällt, sowie die 
Teilungsbestimmung über haupt und die A ufzählung der für die A usfer tigung 
solcher Pläne in Betr acht kommenden Per sonen, Behörden und Ämter der 
Par zellenteilungsnovelle finden sich er st im § 51 , was aus Rücksichten auf 
die Stetigkeit des Gesetzaufbaues besser ver mieden geblieben wär e. Wegen 
der bei § 32 bespr ochenen Definition der Besitzänder ung ist im § 42  noch die 
besonder e Bestimmung getr offen, daß im Kataster die sogenannten „ Par 
zellfer ungen" auch ohne faktische Besitzänder ung auf Grund eines ger icht� 
liehen Beschlusses dur chzuführ en sind, wa bekanntlich im bisherigen Kataster 
auf Gr und eines Finanzminister ialer lasses aus dem Jahr e 1 902, und auch 
damit nur in einer für seine Br auchbar keit unzur eichenden und übr igens 
auch umständlichen Weise möglich ist. 

Eine wenn auch nicht ger ade unbedingt notwendige, so doch immer hin 
pr aktische Neuer ung führ t der § 43 dadur ch her bei, daß ein r egelmäßiger 
gr ündlicher Vergleich zwischen Grundbuch und Kataster dur chgeführ t wir d, 
nur er scheint die Umlaufszeit von sechs Jahr en etwas zu kur z bemessen, 
wenn bedacht wird, welche gr oße A r beitsaufgabe daraus entsteht, und zwar 
auch für die Gr undbuchsger ichte, die als Vor ar beit die Vergleichung zwischen 
Gr undbuch und der Gr undbuchsaufschr eibung, der im Gesetze „A uszug 
aus den Bucheinlagen" genannt wird, dur chzuführ en haben. 

Die Mitwirkung der öffentlichen Behörden ist dur ch die §§ 44 bis 56 
in einen außer ordentlich weiten Rahmen gebr acht. A us der Fülle der darauf 
bezughabenden Bestimmungen seien nur jene hervor gehoben, die gegenüber 
der bisher igen, sich auf den ganz allgemein gefaßten § 1 3  des Evidenzhaltungs
gesetzes stützenden Übung eine Neuerung bedeuten. A ls solche spr ingt vor 
allem die Ver pflichtung ins A uge, daß alle von staatlichen Stellen vor genom
menen Detailtr iangulier ungen an das einheitliche Netz der tr igonometr ischen 
Punkte anzuschließen sind, wor in ein weiter er Schr itt zur Ver einheitlichung 
des Ver messungswesens zu er kennen ist. Fer ner sind dem Katastr alver mes
sungsamte alle Änderungen, Beschädigungen oder Ver luste der Katastr al
ver messungszeichen, wor unter wohl alle Signale, ober - und unter irdische 
Vermar kung ver standen sind, bekanntzugeben, weiter s haben Behör den, 
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Personen oder Kör per schaften, die Melior ationen und Schutzbauten dur ch
führ en, alle für die Er hebung der dadur ch allfällig eingetretenen Änderungen 
in der Er tr agsfähigkeit maßgebenden A ngaben mitzuteilen und bei Str aßen-, 
Wasser leitungs-, Kanalisier ungs-Bauten u. dgl. Situationspläne zu über 
mitteln; das Denkmalamt hat einen A uszug aus seinem Verzeichnisse zu über 
geben, sowie jede Ver änderung dar an anzuzeigen, die Gemeinden haben nach 
§ 55, Punkt a) , Kopien der Ver bauungspläne zu über r eichen und schließlich 
enthält der § 52 im Abs. 2 noch die an alle Behörden und staatlichen Unter 
nehmungen ganz allgemein ger ichtete A uffor der ung, alle auf Ver änder ungen 
des Gegenstandes der Ver messung bezüglichen Pläne dem Katastr alver mes
sungsamte zu über mitteln. Etwas schär fer umschr ieben und enger gehalten 
sind im § 52 die Bestimmungen des Punktes 5 der Veror dnung über die 
Ziviltechniker pläne R. G. BI. 149-1897, betr effend die Ber ücksichtigung 
wahr genommener Fehler insoferne, als diese Richtigstellung sich nur auf den 
Gegenstand der Ver messung des Zivilgeometer s zu beziehen hat; dieser 
Par agr aph zieht auch die natür liche Folgerung aus dem ber eits bespr ochenen 
Ver mar kungszwang, indem diesen Pr ivattechniker n die Vor lage von Plänen 
über die Ern euer ung oder A bsteckung von Besitzgr enzen zur Pflicht gemacht 
wir d, wie denn auch die Gemeinden im § 55, Punkt b) , ver pflichtet wer den, 
alljähr lich Verzeichnisse über die neu gesetzten, aufgehobenen oder ver 
setzten Gr enzsteine des öffentlichen und des Gemeindegutes vor zulegen. 
Unter ander en Verpflichtungen ist den Gemeinden im § 56 nicht nur der 
Schutz der Ver messungsappar ate, sonder n auch der Signale und Punkt
ver sicher ungen über tr agen, womit also die vom ober sten Ger ichtshofe im 
Jahr e 1904 gefällte Entscheidung, die in der Fesstellung gipfelt, daß die A uf
sicht über die Er haltung der tr igonometr ischen Zeichen demjenigen zusteht, 
dem im betr effenden Bezir ke die Polizeiaufsicht zusteht, nunmehr auch ihren 
ges.etzlichen Rückhalt gewonnen hat, wobei alle r dings an die Stelle der 
Bezir ksbehör de die Gemeinde getr eten ist. 

Weitläufig ist in den §§ 57 bis 84 das Verfahren bei der Er hebung von 
Änder ungen festgelegt, das mit dem in den §§ 19 bis 33 des alten Evidenz;
haltungsgesetzes sowie § 9 des Revisionsgesetzes in den Hauptlinien und 
dur ch die Vollzugsver or dnung und Nor maler lässe im Detail vor gezeichneten 
Ver fahr en im wesentlichen über einstimmt. Es wir d wieder die A nzeigepflicht 
der Besitzer nor mier t, für der en Unter lassung bestehen nach wie vor bloß 
steuer liche Sanktionen, die A mtstage wer den beibehalten, jedoch in das 
Bezir ksger icht ver legt, die Ber eisungen und A mtstage sind gleichar tig acht 
Tage vorher bekanntzugeben, letzter e über dies noch im A mtsblatte zu ver 
lautbar en. Die per iodische Revision findet ebenfalls in ungekür ztem A usmaße 
alle dr ei Jahr e statt, dagegen sind die zeitweiligen Objektsänder ungen im 
neuen Gesetze nicht mehr vor findlich. Von gr ößer er Bedeutung sind die neu 
hinzugekommenen Bestimmungen der §§ 7 5  bis 7 8. Im er stgenannten wir d 
das Recht des Ver messungsbeamten und seiner A r beiter festgelegt: bei 
Tr iangulier ungen, bei Ver messungsarbeiten aller A r t, bei Klassifizier ungs
und Revisionsar beiten oder bei A r beiten, die sich aus dem A ufsichtsdienste 



e r geben, fremden Gr und und Boden zu betr eten, mit gewissen Beschr änkungen 
. auch Sichthinder nisse zu beseitigen und Ver messungszeichen auf Pr ivatgr und 

ohne A nspr uch auf Entgelt zu er r ichten. Für die aus diesem A nlasse ent
stehenden Schäden wir d die Er satzpflicht des Staates nor mier t, wogegen für 
Schäden, die aus den Ver fahr en zur Führ ung des Grundkataster s oder bei 
Ver messungen auf A nsuchen und Kosten der Par teien entstehen, der betref
fende Besitzer haftbar gemacht wir d; in beid en Fällen entscheidet bei Str eitig
keiten über die Höhe des Er satzbetr ages das Bezir ksger icht im außerstr eitigen 
Ver fahr en. Erwähnenswer t wär e noch bei dieser Gelegenheit noch im beson
deren, daß die Bestimmungen über das Recht zur Er r ichtung von Ver mes
sungszeichen auf fr emdem Gr und 

.
und Boden im A bs. 2 des § 75 so allgemein 

gehalten sind, daß die Er gänzung im nächstfolgenden A bsatz, demzufolge 
hiefür auch Nachbargr und her angezogen wer den kann, über flüssig en�cheint. 
Sehr begr üßt wir d es vom Standpunlde der Ziviltechnikerschaft wer den, 
daß ihnen das Gesetz bezüglich des Betr etens von Gr undstücken den gleichen 
Schutz einräumt; ob aber die Bestimmung, daß vom Zivilgeometer ver 
ursachte Schäden von diesem selbst zu er setzen sind, sympathische A ufnahme 
findet, bleibt zweifelhaft, da er dadur ch oft in mißlkhe Situationen mit dem 
er satzfor der nden Besitznachbar n ger aten kann. 

Die §§ 7 7  und 78 haben ein viel umstr ittenes Thema zum Inhalte: die Ent
.eignung eines Gr undstückes bei Tr iangulier ungen. Es mag hier uner örtert 
bleiben, ob der A ufwand an Zeit und Kosten, die aus der Dur chführung des 
Enteignungsver fahrens sowohl als auch durch die notwendige grundbücher liche 
Eintragung erwor bener dinglicher Rechte den tatsächlichen Er folg r echtfer tigt, 
der schließlich doch in keinem gr ößeren Schutze dieser Zeichen· besteht, als er 
auch durch eine einfache. gesetzliche Er klärung, daß der Gr undbesitzer sie zu 
duld en und jedermann sie zu schonen hat, er reicht wird. 

Wohl die aller wichtigste und weitaus bed eutungsvollste Bestimmµng 
dieses A bschnittes enthält aber der § 6 1 , in Verbindung mit einem Nachsatze 
des § 91 , Abs. 3, Pkt. a) ,  dur ch die das tschechoslowakische Katastr algesetz 
neuer lich, und zwar zum vierten Male seinen weiten Vorspr ung gegenüber 
der alten Gesetzgebung bezeigt: jede neue Besitzgrenze ist im Wege des For t
führungsver fahrehs zu vermessen, und zwar auch dann, wenn sie im Kataster 
ber eits in groben Umrissen angedeutet war, mit ander en Worten, jede ganze 
Parzelle oder jeder Komplex ganzer Parzellen; die nicht allseitig von bereits 
bestandenen Besitzgrenzen umgeben sind, muß im Falle eines Besitzwechsels 
hinsichtlich der neuen Besitzgrenze von grundbücher licher Dur chführ ung ver 
messen wer den. Welche Bedeutung dieser Bestimmung zukommt, läßt sich 
für Öster r eich an der einfachen Tatsache ermessen; daß .. ein einziges Bezirks
ver messungsamt' aus den im Verlaufe des Jahres 1 928 zur Durchführ ung ge-

. langenden Grundbuchsbescheiden sechs Fälle ausscheiden mußte, in denen 
der Inhalt des dem Beschlusse zugrundeliegenden Kaufvertr ages mit den tat
sächlichen Ver hältnissen in der Natur in gar keiner Weise über einstimmte, 
und zwar deswegen nicht, weil in Wirklichkeit neben der angegebenen ganzen 
Parzelle. noch beträchtliche Teile anstoßender Nachbar parzellen mit verkauft 
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wor den sind oder die betreffende Parzelle selbst hinsichtlich Gr öße und Lage 
gegenüber dem aus der Mappe er sichtlichen Stande nicht einmal Ähnlichkeit, 
geschweige denn Kongr uenz aufwies. Es ist hier gar nieht am Platz und A nlaß, 
auf solche Fälle an sich näher einzugehen und die A nstände in eigentums
rechtlicher Beziehung sowie die nachteiligen Wirkungen auf die gebotene 
Übereinstimmung zwischen Grundbuch, Kataster und Natur näher zu beleuchten, 
die sich aus einer solchen - ob wegen Unwissenheit unbeabsichtigt oder vielleicht 
sogar wegen Erspar ung der Kosten des Zivilgeometers beabsichtigt - unter 
bliebene Ver messung ergeben, denn dieser Übelstand ist detn Vermessungs
beamten nur zu gut bekannt, wohl aber muß wieder die Gelegenheit ergr iffen 
wer den, um das tiefe und weitausholende Verständnis der dieses Gesetz sank
tionier enden Volksvertr etung besonders her vor zuheben. 

Die Vorschr iften des alten Evidenzhaltungsgesetzes über die Durch
führ ung der Ver änderungen im Grundkataster sind in den§§ 86 bis 91 zusammen
gefaßt und unterscheiden sich von ihnen in gr undsätzlicher Beziehung fast 
gar nicht, höchstens daß an Stelle der provisor ischen Durchführung der „ Vor 
merk" tr itt, der aber ebenso wie er ster einer laufenden Steueraufteilung dient, 
wenn die endgültige Durchführ ung aus verschiedenen Gründen ·(Fehlen der 
verwaltungsbehör dlichen Zustimmung, Vornahme umfangr eicher Vermessungen 
usw,) im betreffenden Steuer jahre nicht möglich ist. 

A us dem im § 91 des näheren auseinandergesetzten Berufungsver fahren 
entnehmen wir . die sehr pr aktische Einführ ung, daß der A bschluß der winter 
lichen Dur chführ ungsarbeiten einer Gemeinde so wie die sommer liche Bereisung 
auch mit einer allgemeinen Kundmachung bekanntgegeben wird, von deren 

. Ver lautbarungstage an. eine 15tägige Rekursfr ist läuft. Rekur se haben ke'ine 
aufschiebende Wirkung, sie wer den jedoch erstinstanzlich in einem neuen Ver 

fahren überprüft und entweder als Fehler behandelt oder der II. Instanz, der 
Finanzlandesbehörde, zur Entscheidung vorgelegt. Bemerkenswer t ist die im 
A bs; 4 ausgesprochene Verfügung, die Katastraloperate der zur Bemessung 
und Vorschreibung der Steuern bestellten .Behörde nur zu diesem Zwecke zu 
über mitteln .und nac.h A ufteilung der Grundsteuer eiern Katastr alvermessungs
amte r ückzustellen; es befinden sich die Operate daher in allen Fällen, auch 
wenn im Sinne des § l ein Vermessungsbezirk mehr er e Steuer bezirke umfaßt, 
in ständiger A ufbewahr ung beim Vermessungsamte. 

Wi.e. in Niederösterr eich. seit 
'
1920, so hat auch das tschechoslowakische 

Gesetz die Bestimmung der Höhe von Katastr algebühren laut dem § 94 dem 
Ver ordnungswege über lassen, dagegen an der Gr undsätzlichkeit ihrer Gleich-

. stellung mit den direkten Steuern nicht gerühr t. Eine bemerkenswer te Abkehr 
vom Standpunkte der Vollzugsveror dntlng zum alten Evidenzhaltungsgesetze, 
der die Katastralumschr eibgebühren als „ teilwe!ses" A quivalent der Manipu
lationskosten erklärt, scheint jedoch der A bs. 3 auszudrücken, demiufolge diese 
Gebühren den Gesamtaufwand, der dem Staate dur ch die Führung des Grund
katasters entsteht, nicht übersteigen dürfen . 

. Unver ändert sind die Bestimmungen über die Stempel-· und Gebühr en
fr eiheit geblieben, dagegen er fuhren aber die Strafsanktionen bei Nicht-
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erscheinen oder Verhinderung der A mtshandlung eine wesentliche Erwei
terung. 

Besondere Übergangsbestimmungen allgemeiner Natur und solche für 
Gebiete ohne Grundbücher und für Gebiete ohne Katastermappen beschließen 
dieses in mehr als einer Hinsicht bemerkenswerte und vorbildliche Gesetz, 
dessen Hauptzüge, insbesonders soweit sie Neuerungen gegenüber der bis-

� herigen Gesetzgebung darstellen, sich auch in den österreichischerseits bereits 
seit 1921 mehrfach aus- und umgearbeiteten Gesetz- und Novellenentwürfen 
vorfinden: ein Parallelismus, der von der A llgemeingültigkeit aller dieser Grund
sätze und damit für ihre Notwendigkeit zu einer neuzeitlichen Katastergesetz
gebung zeugt. Möge auch in Österreich diesen Bestrebungen unter dem Drucke 
des tschechoslowakischen Beispieles ehestens die legislative Sanktion bescitie
den sein. 
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